
Freie Wähler Gemeinschaft
Klein Offenseth-Sparrieshoop e.V.

Satzung

Präambel

Die Freie Wähler Gemeinschaft Kl. Offenseth-Sparrieshoop bekennt sich zur
freiheitlich demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland. Ihre

Aufgabe ist es, unabhängig von Parteistrukturen und Beschlüssen auf Bundes- und
Landesebene ausschließlich zum Wohle der Gemeinde Klein Offenseth-

Sparrieshoop und der dort lebenden Bürger*innen an der kommunalpolitischen Arbeit
aktiv und gestalterisch mitzuwirken. Viele Entscheidungen, die auch die Kommunen
betreffen, werden auf Bundes- und Landesebene getroffen. Die FWG will daher die

bestehende Parteienstruktur in ihrer Gesamtverantwortung für die politische
Willensbildung ergänzen.

(1) Name und Sitz

Der Verein trägt den Namen: „Freie Wähler Gemeinschaft Klein Offenseth-
Sparrieshoop e.V.“ (im folgenden kurz „FWG“). Er ist im Vereinsregister des

Amtsgerichtes Pinneberg eingetragen unter der Nummer: VR 1511 PI

Der Sitz ist die Wohnung des 1. Vorsitzenden. Der Sitz muss in der Gemeinde
Kl. Offenseth-Sparrieshoop liegen. Befindet sich der Wohnsitz des 1. Vorsitzenden

nicht im Gemeindegebiet, ist der Sitz der Wohnsitz des 2. Vorsitzenden.

(2) Zweck und Aufgabe

Die FWG ist ein Zusammenschluss parteiloser, unabhängiger Bürger*innen, die sich
zum Wohle der Gemeinde Kl. Offenseth-Sparrieshoop und ihrer Bürger*innen

politisch betätigen.

Die FWG wirkt durch die Teilnahme an Kommunalwahlen mit eigenen
Wahlvorschlägen und eigener Wahlliste bei der politischen Willensbildung mit.

Die FWG ist parteipolitisch, religiös und finanziell unabhängig. Sie lehnt einen
Fraktionszwang ab.
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Die FWG verfolgt ausschließlich politische Zwecke und erstrebt keinen Gewinn.
Spenden und Beiträge dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden.

Bilden sich auf Kreisebene oder Landesebene Wählergemeinschaften mit dem Ziel
die Arbeit in den Kommunen zu verbessern, kann auf Beschluss der

Mitgliederversammlung dort mitgewirkt werden.

(3) Mitgliedschaft

Mitglied kann werden, wer sich für die Ziele der FWG einsetzt und sich zum
Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland und zur Verfassung des Landes
Schleswig-Holstein bekennt. Mitglieder von politischen Parteien im Sinne des

Parteiengesetzes können nicht Mitglied der FWG werden. Die Beschränkung gilt
nicht für die Wählergemeinschaften, mit denen auf Beschluss der

Mitgliederversammlung zusammengearbeitet werden soll.

Das Mindestalter beträgt 14 Jahre.

Der Beitritt erfolgt durch schriftliche Erklärung der beitrittswilligen Person oder seines
gesetzlichen Vertreters. Die Annahme der Erklärung erfolgt durch den Vorstand. Wird

die Annahme verweigert oder entscheidet der Vorstand nicht innerhalb von 6
Wochen nach Eingang der Beitrittserklärung, kann die Mitgliederversammlung die

Annahme mit einfacher Mehrheit beschließen.

Der Vorstand ist berechtigt, vor der Entscheidung über die Aufnahme die / den
Bewerber*in nach den früheren oder bestehenden Mitgliedschaften in anderen

politischen Gruppierungen zu befragen. Damit soll eine politische Unterwanderung
durch extremer Gruppierungen verhindert werden.

Auf Antrag können Mitglieder*innen die das 70. Lebensjahr vollendet haben und
mindestens 15 Jahre Mitglied der FWG waren, zu Ehrenmitgliedern und bei

besonderen Verdiensten für die FWG zu Ehrenvorsitzenden ernannt werden. Um als
Ehrenmitglied oder Ehrenvorsitzender vorgeschlagen zu werden sind als besondere

Verdienste folgende Positionen in der Mitgliedszeit zu berücksichtigen:
Leitung eines Ausschusses

Bürgermeister*in
Stellvertretende(r) Bürgermeister*in

Vorstandsmitglied in der FWG
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Ehrenmitglieder haben alle Rechte wie die anderen Mitglieder. Sie sind von der
Beitragspflicht befreit.

Die Höhe der Mitgliedsbeiträge wird durch die Mitgliederversammlung auf Vorschlag
des erweiterten Vorstandes mit einfacher Mehrheit festgesetzt.

(4) Ende der Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft erlischt durch Tod, schriftlichen Austritt oder durch
Ausschluss.

Der Ausschluss kann nach Anhörung des Betroffenen vom Vorstand mit Zweidrittel-
Mehrheit beschlossen werden, wenn das Mitglied den Zielen oder dem Ansehen der

FWG schadet. Gegen den Ausschluss steht dem ausgeschlossenen Mitglied ein
Einspruchsrecht zu. Über den Einspruch entscheidet endgültig die

Mitgliederversammlung mit Zweidrittel-Mehrheit. Bis zur Entscheidung der
Mitgliederversammlung ruht die Mitgliedschaft.

Bei Beendigung der Mitgliedschaft gleich aus welchem Grund, erlöschen alle
Ansprüche aus dem Mitgliedverhältnis. Eine Rückgewähr von Spenden, gezahlten

Beiträgen oder sonstiger Unterstützung ist grundsätzlich ausgeschlossen. Der
Anspruch auf rückständige Beitragsforderung bleibt hiervon unberührt.

(5) Organe

Die Organe der FWG sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung.
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(6) Vorstand

Der Vorstand besteht aus

der / dem Vorsitzenden,

der / dem zweiten und dritten Vorsitzenden

die / der Schriftführer*in und

der/dem Kassenwart*in.

Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch die Vorsitzende / den
Vorsitzenden vertreten. Der / dem Vorsitzenden obliegt die Leitung der Freien

Wählergemeinschaft Klein Offenseth-Sparrieshoop e.V. im Rahmen der
wahlrechtlichen Bestimmungen der FWG. Die / der Vorsitzende vertritt die FWG nach

Außen. Sie / er beruft die Vorstandssitzungen und die Sitzungen des erweiterten
Vorstandes sowie die Mitgliederversammlung ein. Dabei ist die Ladungsfrist nach (9)

zu beachten. Sie / Er wird im Falle Ihrer / seiner Verhinderung durch die / den
zweiten Vorsitzende(n) oder im Verhinderungsfall durch den/die dritten

Vorsitzende(n) vertreten.

Der Vorstand führt die Geschäfte der laufenden Verwaltung, z.B. Kassenführung und
Schriftverkehr.

Zum erweiterten Vorstand gehören neben dem Vorstand auch

die / der Fraktionsvorsitzende,

die / der stellvertretende Fraktionsvorsitzende und

die / der Verantwortliche für die Medienarbeit.

Zu den Aufgaben des erweiterten Vorstandes gehören neben den gesondert
zugewiesenen Aufgaben auf Grund anderer Bestimmungen die Festlegung der

politischen Leitlinien und die Presse- / Medienarbeit für die FWG.

Ein Vertreter des Vorstands und die / der (designierte) Fraktionsvorsitzende führen
gemeinsam die Verhandlungen mit den anderen Parteien. Es gilt das

„Vieraugenprinzip“.
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Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglieder*innen
anwesend ist. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefasst. Bei

Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der / des Vorsitzenden oder seiner
Vertreterinnen / Vertreter im Vorstand.

Über die Sitzung des Vorstandes ist ein Protokoll zu fertigen, welches von der / dem
Vorsitzenden zu unterschreiben ist. Bei einer Sitzung des erweiterten Vorstandes

führt die / der Schriftführer*in das Protokoll.

(7) Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung wählt den Vorstand im folgenden Turnus: Die / den
Vorsitzende(n), die / den dritten Vorsitzende(n), die / den Schriftführer*in und die den

Beauftragten für die Medien in jedem ungeraden Jahr für zwei Jahre. Die / den
zweiten Vorsitzende(n) und die / den Kassenwart*in in jedem geraden Jahr für zwei

Jahre. Der Wahlmodus wird von der Mitgliederversammlung bestimmt. Eine
mehrfache Funktionsbelegung durch eine Person ist zwischen den Funktionen des
Vorstandes und des erweiterten Vorstandes, nicht aber innerhalb des Vorstandes

möglich.

Daneben gibt es eine(n) erste(n) und eine(n) zweite(n) Kassenprüfer*in. Die / der
erste Kassenprüfer*in wird für zwei Jahre gewählt, die / der zweite Kassenprüfer*in

wird bei Ausscheiden der / des ersten Kassenprüfer*in deren / dessen Nachfolger*in,
ein(e) neue(r) zweite(r) Kassenprüfer*in ist für die Dauer von jeweils zwei Jahren zu

wählen. Die Kassenprüfer gehören nicht dem Vorstand der FWG an.

Die Mitgliederversammlung wählt die Bewerber*innen für einen Sitz in der
Gemeindevertretung der Gemeinde Klein Offenseth-Sparrieshoop anlässlich von
Kommunalwahlen und stellt eine Wahlliste auf. Dabei sind die Mitglieder*innen

grundsätzlich vorrangig zu berücksichtigen. Die Wahl erfolgt schriftlich und geheim.

Die Mitgliederversammlung ist mindestens einmal jährlich im ersten Halbjahr
einzuberufen. Eine Mitgliederversammlung kann zusätzlich einberufen werden, wenn
die Mitglieder des Vorstandes dies beschließen oder ein Viertel der Mitglieder dieses

schriftlich beantragen.
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Die Jahreshauptversammlung der Mitgliederversammlung beinhaltet mindestens die
folgende Tagesordnung:

1. Tätigkeitsbericht
2. Entlastung des Vorstandes

3. Neuwahlen
4. Anträge

5. Verschiedenes.

Die Einladung erfolgt schriftlich oder per Mail durch die / den Schriftführer*in unter
Einhaltung der Ladungsfrist nach (9). Über Einsprüche wegen einer Aufnahme oder
eines Ausschlusses eines Mitglieds oder wegen der Änderung der Satzung darf nur

entschieden werden, wenn dies auf der Tagesordnung angekündigt war. Mit
einfacher Mehrheit kann die Mitgliederversammlung die Tagungsordnung ergänzen

oder verändern. Die Mitgliederversammlung ist grundsätzlich öffentlich. Mit einfacher
Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder*innen kann zu einzelnen Punkten

die Öffentlichkeit aufgehoben werden.

Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn ordnungsgemäß geladen wurde
und mindestens 10 Mitglieder*innen oder 60% der Mitglieder*innen anwesend sind.
Die Beschlussfassung erfolgt durch Mehrheit der anwesenden Mitglieder*innen. Bei

Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt.

Beschlüsse der Mitgliederversammlung binden nur den Vorstand. Mitglieder*innen
der FWG in der Gemeindevertretung und Mitglieder*innen, die von der FWG in die

Ausschüsse entsandt worden sind, sind nur ihrem Gewissen gegenüber
verantwortlich.

Über die Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift zu führen, die von der / dem
Schriftführer*in und der / dem Vorsitzenden zu unterzeichnen ist. Zur besseren

Transparenz sollen die Protokolle allgemein zugänglich gemacht werden.
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(8) Wahlen und Abstimmungen

Stimmberechtigt sind alle Mitglieder*innen der FWG.

Wahlen sind in der Regel geheim. Sofern die geheime Wahl nicht ausdrücklich
vorgeschrieben ist, kann offen gewählt werden, wenn kein Mitglied widerspricht.

Wahlen werden durch einfache Mehrheit der gültigen Stimmen entschieden.

Bei mehreren Kandidaten ist im ersten Wahlgang gewählt, wer mehr als die Hälfte
der Stimmen der anwesenden Mitglieder*innen auf sich vereinigt. Erreicht keiner der
Kandidaten diese Mehrheit, entscheidet im zweiten Wahlgang die einfache Mehrheit.

Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.

Die Wahl von Listen ist zulässig. Auf die Wahl von Listen finden die vorstehenden
Grundsätze entsprechend Anwendung.

(9) Geschäftsgang

Für die Einberufung von Vorstandssitzungen und Mitgliederversammlungen gilt
grundsätzlich eine Frist von zehn Tagen, die in dringenden Fällen unterschritten

werden kann.

Die Einladungen erfolgen in der Regel schriftlich oder per Mail unter Angabe der
Tagesordnung. Anträge zur Mitgliederversammlung sind bis zu drei Tage vor der
Versammlung bei der / dem amtierenden Vorsitzenden schriftlich oder per Mail

einzureichen oder mündlich zu Protokoll zu geben.

(10) Satzungsänderung

Satzungsänderungen bedürfen einer Zweidrittel-Mehrheit der anwesenden
stimmberechtigten Mitglieder*innen. Anträge zur Änderung der Satzung sind der /
dem Vorsitzenden vier Wochen vor der Mitgliederversammlung schriftlich oder per

Mail zu übersenden. Die Änderung der Satzung und die Anträge sind mit der
Tagesordnung zu versenden.
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(11) Auflösung

Die Mitgliederversammlung, die über die Auflösung der FWG beschließen soll, ist nur
beschlussfähig, wenn sie mit einer Frist von einem Monat zu diesem Zweck

einberufen wurde und wenn mindestens dreiviertel der Mitglieder*innen anwesend
sind. Für die Auflösung bedarf es einer Mehrheit von dreiviertel der anwesenden

Mitglieder*innen.

Ist die Versammlung nicht beschlussfähig, so ist innerhalb von zwei Monaten einer
zweiten außerordentlichen Mitgliederversammlung abzuhalten, die dann über die
Auflösung ohne Rücksicht auf die Anzahl der erschienen Stimmberechtigten mit

dreiviertel Mehrheit beschließt.

Bei Auflösung der FWG fließt das etwaige noch vorhandene Vermögen der FWG
caritativen Zwecken zu

(12) Schlussbestimmung

Die Satzung tritt nach Annahme durch die Mitgliederversammlung in Kraft.
Die vorliegende Satzung wurde am 20.01.2020 angenommen.

1. Vorsitzender

Klein Offenseth-Sparrieshoop der 20.02.2020


